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Moderne Hoehlelstangs-Vollgatter
mit Kugellagerung, Friktionsvorschub und Walzentrieb

durch Ketten

A. MOLLER & C9
BRUGG

MASCHINENFABRIK UND EISENG1ESSEREI

ERSTE UND ÄLTESTE SPEZIALFABRIK
FUR BIN BAU VON

SÄGEREI- UND HOLZ-
8EARBE1TUHGSMASCHINEN

o«o
GROSSES FABRIKLAGER

AUSSTELLUNGSLAGER IN ZURICH
UNTERER MÜHLESTEG 2

TELEPHON: BRUGG Nr. 25 • ZÜRICH: SELNAU 69.74
1547

Slngeidhen für bag Borïjanbenfein bon SDÎifjftânbert be=

fielen, fiatt, ©dhlafgängereien unb SDÎaffenquartiere füllen
bagegen regelmäßig je nach Umftänben audh gur Stacht»
Seit befidhtigt »erben.

Slrt. 12 »eifi bem SBohnungSinfpeftor bie fdhöne
Stufgabe gu, SJtißftänbe gunächft auf bem SBege ber
Belehrung gu befeitigen gu fitzen unb erft »enn auf
biefe SBeife nichts gu erretten ift, poligeiltet) eingu»
fdjreiten. 3"*" ©bluffe ftnb immerhin fdjatfe Bußen,
big auf ben Setrag bon Q?r. 300 für Üebertretungen
borgefeijen.

®te ©tabt ©t. ©allen tjat ftch bamit eine bon fort»
fchïittlidhem unb neuzeitlichem ©eifte getragene Serorb»
nung gegeben, bie entfliehen gute grüßte tragen »irb,
hanbelt eg fiel) bodh im ©runbe um nidEjtg anbereg, alg
um bie gürforge für bie ©efunbfjeit unb Slrbeitêfraft
beg Bolfeg, um bag SBoßlergehen ber gamilie, bie
Urgelle beg ©taateg. Stuf biefem ©ebiete fann nicht
leic|t gu biel getan »erben. (-r.)

3>ie ©efdjüftgleitung ber .«Üauftnämtif^ca SRtttel»
ftanösoeretiiigttng ber ©«h»eij (©ruppe ©anbei be§
©chmeigerifdhen ©emerbeoerbanbeg) trat SJlontag ben
H. Januar 1924, in Dtten gu einer ©ifeung gufammen.
kleben ©rlebigung einer umfangreichen £raftanbenlifie
»urbe befdjjloffen, auf ©übe gebruar ober Slnfang SJtärg
«ne ©elegtertenfonfereng einzuberufen, anläßlich »etiler
Midj Singehörige beg @ro§^anbeï§ unb ber ^nbuftrie
iwecfg Befpred|ung beg Borgeheng gu einer engeren
Sählungnahme eingelaben »erben follen.

JIa$$tellunfl$we$es.
©olothttnt.»la*toKale 3*buftrie= unb ©ewerbeauS»

in Dite*. Sie oereinigten Borfiänbe beg ®e=
werbeoereing unb beg ©anbelg» unb Qnbuftrleoeretng
" Dlten, roelche unter bem Borfih beg ©errn 3- Sliggti
«igten, befdhloffen, oon ber beabfidhtigten ©eroerbeaug»
Mitng für bag Qfahr 1924 abgufehen unb eine fanto»
JUe 3nbuftrie= unb ©emerbeaugfteltung für
°<8 3ahr 1926 in Sfagftdjt gu nehmen. ®ag Unter»

nehmen foil fo»eit möglich eine ooUjlänbige Schau ber
tnbuftrletlen unb gewerblichen Slrbeit beg Rantong ©olo»
thurn gur 2>arfiellung bringen. Um bag gu erreichen,
fotlen mit bem fantonalen ©anbelg» unb ^nbuftrieoer»
ein unb bem fantonalen ©eroerbeoerein Beziehungen an»

gefnüpft unb bie Borarbeiten an bie ©anb genommen
»erben. 3m »eitern »urbe befdhloffen, fiel) ber Unter»

fiütjung ber ^Regierung gu oerfichern.

Qerkebrswese«.
2>te Schweiger Bluftermeffe in Bafel ift eine offi»

gieH anerfannte Qnftitution, »eldhe auf gemeinnütziger
Bafig ber görberung beg Slbfatjeg fdhroetgerifdher fßro»
bufte bient.

3)ie üDteffe ift berufen, ben 3nlanb§abfat5 in »irf»
famfter SBetfe gu unterfingen. Slnberfettg foU fte audh
ben ©jportintereffen unferer 3nbuftrie unb unfereg ®e=
roerbeg btenen. ©in ©auptg»ecf befteht bartn, beftehenbe
©efdhäftgoetbinbungen gu erweitern unb neue Berbin»
bungen einzuleiten.

©ine Beteiligung an ber SHeffe ift befonberg für bie

©inführung neuer ©rgeugniffe oon größter Bebeutung.
'

®ie Slnmelbefrift läuft big 15. gebruar. ®a§
SJieffebureau ftellt 3ntereffenten gern ausführliche ®rucf»
fadhen gur Berfügung unb erteilt foftenlog jebe Slugfunft.

OmcMtdeac*. „.
f ©dhloffermeifter 3ofef 2Reger=SlmbühI in Suger*

ftarb am 14. Januar im Sitter oon 71 fahren, ©r
hat aug Weinen Slnfängen eine angesehene Bau» unb
Äunftfdfjlofferei begrünbet, bie oon feinem ©ot» bann
auggeftaltet unb heute tüdhtig »eitergeführt »irb.

f ©dhloffermeifter 3ol). Qatob ®ungent)aufer=@raf
in ©tffadh ftarb am 16. Januar im Sitter oon 78 Qahren.

f ©afuermeifier Bauöenbacher tu Unterfee* (Bern),
ein tüchtiger ©anbroerfgmeifter unb ©efcljäftgmann, ift
im Sitter oon 52 fahren geftorben.

t ©chreinermetfter fÇrang tpaoloufe! t* gangnau
(Zürich) ftarb nadh furger fdh»erer Jlranfheit im Sfltex
oon 45 fahren. .3
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Anzeichen für das Vorhandensein von Mißständen be-
stehen, statt, Schlafgängereien und Mafsenquartiere sollen
dagegen regelmäßig je nach Umständen auch zur Nacht-
zeit besichtigt werden.

Art. 12 weist dem Wohnungsinspektor die schöne
Aufgabe zu, Mißstände zunächst auf dem Wege der
Belehrung zu beseitigen zu suchen und erst wenn auf
diese Weise nichts zu erreichen ist, polizeilich einzu-
schreiten. Zum Schlüsse sind immerhin scharfe Bußen,
bis auf den Betrag von Fr. 30V für Uebertretungen
vorgesehen.

Die Stadt St. Gallen hat sich damit eine von fort-
schrittlichem und neuzeitlichem Geiste getragene Verord-
nung gegeben, die entschieden gute Früchte tragen wird,
handelt es sich doch im Grunde um nichts anderes, als
um die Fürsorge für die Gesundheit und Arbeitskrast
des Volkes, um das Wohlergehen der Familie, die
Urzelle des Staates. Auf diesem Gebiete kann nicht
leicht zu viel getan werden. (-r.)

verbsMmtt».
Die Geschäftsleitung der Kaufmännische« Mittel-

standSvereinigung der Schweiz (Gruppe Handel des
Schweizerischen Gewerbeverbandes) trat Montag den
14. Januar 1924, in Ölten zu einer Sitzung zusammen.
Neben Erledigung einer umfangreichen Traktandenliste
wurde beschlossen, auf Ende Februar oder Anfang März
eine Delegiertenkonferenz einzuberufen, anläßlich welcher
auch Angehörige des Großhandels und der Industrie
Zwecks Besprechung des Vorgehens zu einer engeren
Fühlungnahme eingeladen werden sollen.

Mtttellunguveze«.
Solothurn.-kantonale Industrie- und Gewerbeaus-

aellung in Ölte«. Die vereinigten Vorstände des Ge-
Werbevereins und des Handels- und Jndustrieoereins
» Ölten, welche unter dem Vorsitz des Herrn I. Niggli
Wen, beschlossen, von der beabsichtigten Gewerbeaus-
»ellung für das Jahr 1924 abzusehen und eine kanto-
^ale Industrie- und Gewerbeausstellung für
°»s Jahr 1926 in Aussicht zu nehmen. Das Unter-

nehmen soll soweit möglich eine vollständige Schau der
industriellen und gewerblichen Arbeit des Kantons Solo-
thurn zur Darstellung bringen. Um das zu erreichet
sollen mit dem kantonalen Handels- und Industrieller-
ein und dem kantonalen Gewerbeverein Beziehungen an-
geknüpft und die Vorarbeiten an die Hand genommen
werden. Im weitern wurde beschlossen, sich der Unter-
stützung der Regierung zu versichern.

ytwednvtt«.
Die Schweizer Mustermesse in Basel ist eine offi-

ziell anerkannte Institution, welche aus gemeinnütziger
Basis der Förderung des Absatzes schweizerischer Pro-
dukte dient.

Die Messe ist berufen, den Jnlandsabsatz in wirk-
samster Weise zu unterstützen. Anderseits soll sie auch
den Exportinteressen unserer Industrie und unseres Ge-
werbes dienen. Ein Hauptzweck besteht darin, bestehende
Geschäftsverbindungen zu erweitern und neue Verbin-
düngen einzuleiten.

Eine Beteiligung an der Messe ist besonders für die

Einführung neuer Erzeugnisse von größter Bedeutung.
Die Anmeldefrist läuft bis 15. Februar. Das
Messebureau stellt Interessenten gern ausführliche Druck-
fachen zur Verfügung und erteilt kostenlos jede Auskunft.

î Schlossermeister Josef Meyer-Ambühl in Luzern
starb am 14. Januar im Alter von 71 Jahren. Er
hat aus kleinen Anfängen eine angesehene Bau- und
Kunstschlosserei begründet, die von seinem Sohn dann
ausgestaltet und heute tüchtig weitergeführt wird.

-Z- Schlossermeister Joh. Jakob Gnnzenhauser-Graf
in Sissach starb am 16. Januar im Alter von 78 Jahren.

1° Hafnermeister Baudenbacher in Untersee« (Bern),
ein tüchtiger Handwerksmeister und Geschäftsmann, ist
im Alter von 52 Jahren gestorben.

î Schreinermeister Franz Pavlousek in Langnau
(Zürich) starb nach kurzer schwerer Krankheit im Alter
von 45 Jahren.
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